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ERLÄUTERUNGEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 1 

 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den 
Konzernabschluss gemäß § 172 AktG am 23. April 2026 gebilligt.  

Der Jahresabschluss ist mit seiner Billigung durch den Aufsichtsrat festgestellt. Eine 
Feststellung des Jahresabschlusses oder eine Billigung des Konzernabschlusses 
durch die Hauptversammlung nach § 173 Abs. 1 AktG ist somit nicht erforderlich.  

Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung nur 
zugänglich zu machen und sollen nach § 176 Abs. 1 Satz 2 AktG in dieser erläutert 
werden, ohne dass es einer Beschlussfassung hierzu bedarf. 

Fulda, im Mai 2026 

KAP AG 

Der Vorstand 


